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A. Einleitung

„Denn dem Recht – das wissen die Juristen genau – geht es letztlich nicht um 
Gerechtigkeit. Und schon gar nicht um die Wahrheit. Dem Recht geht es aus-
schließlich um das Urteil, unabhängig von der Wahrheit oder Gerechtigkeit. Das 
beweist ohne jeden Zweifel die Rechtskraft, die auch einem ungerechten Urteils-
spruch zukommt. Die Herstellung der res iudicata, mit der das Urteil an die Stelle 
des Wahren und Gerechten tritt, die als wahr gilt, auch wenn sie falsch und unge-
recht ist, bildet den Endzweck des Rechts. In diesem hybriden Gebilde – unent-
scheidbar, ob Faktum oder Norm – findet das Recht Frieden, weiter kann es nicht 
gehen.“1

In jedem Rechtssystem mit starker gerichtlicher Prägung stellt die Rechts-
kraft einen wesentlichen Baustein zur Stärkung der Rolle richterlicher Ent-
scheidungen dar.2 Sie ist als prozessuales Grundelement und als Garant der 
Rechtssicherheit allen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen inhärent.3 Die 
Rechtskraft bewirkt, dass rechtskräftig abgeschlossene Prozesse vor Gericht 
nicht erneut zum Gegenstand eines Verfahrens gemacht werden können. Da-
mit verleiht die Rechtskraft den Ergebnissen des gerichtlichen Prozesses 
endgültige Wirkung und schützt sie vor einer nachträglichen Veränderbarkeit. 
Das rechtskräftige Urteil wird als bestehende Wahrheit aufgefasst, ohne aller-
dings den Anspruch zu erheben, die tatsächliche Rechtswahrheit abzubilden. 
Ausschließlich aufgrund seiner Unveränderbarkeit wird das richterliche Ur-
teil als wahr unterstellt. Es bildet eine Rechtstatsache, die von jedermann 
geachtet werden muss und nicht mehr in Frage gestellt werden kann.

Die rechtskräftige Gerichtsentscheidung kann in einzelnen Fällen mit der 
Gerechtigkeit des Rechts in Konflikt geraten, wenn trotz materieller Unrich-
tigkeit das vom Richter gefällte Urteil als wahr unterstellt werden muss. Die 
dabei durch den Richterspruch auf der Strecke bleibende Gerechtigkeit muss 
sich grundsätzlich dem Vorrang der im Allgemeininteresse höher zu bewer-
tenden Rechtssicherheit beugen. Einzig wenn das durch das Urteil hervorge-
rufene Maß an Ungerechtigkeit als absolut unzumutbar bewertet wird, erlau-
ben die meisten Rechtsordnungen eine ausnahmsweise Rechtskraftdurchbre-
chung, um im Anschluss ein Wiederaufrollen des gerichtlichen Verfahrens zu 
ermöglichen. In einem solchen Fall verliert die Rechtskraft ihren ansonsten 

1  Agamben, Was von Auschwitz bleibt, S. 15 f.
2  Kremer, EuR 2007, 470. 
3  Generalanwalt Geelhoed in seinen Schlussanträgen zu EuGH Rs. C-119/05, Luc-

chini, ECLI:EU:C:2006:576, Rn. 36.
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absoluten und unantastbaren Charakter und muss der Einzelfallgerechtigkeit 
weichen. Eine Durchbrechung der Rechtskraft stellt allerdings eine seltene 
Ausnahmeerscheinung dar, die zumeist an äußerst restriktive Voraussetzun-
gen geknüpft ist.

Der bereits seit Ewigkeiten auftretende Konflikt zwischen der durch die 
Rechtskraft erzeugten Rechtssicherheit und der materiellen Gerechtigkeit 
beschränkt sich nicht ausschließlich auf staatliche Rechtsordnungen. Auch 
überstaatlichen Organisationen mit eigenem Rechtssystem, wie der Europäi-
schen Union, ist diese Problematik nicht unbekannt geblieben. Mit zuneh-
mender Ausweitung des Unionsrechts und seiner ansteigenden Relevanz trat 
der geschilderte Konflikt nicht mehr nur auf der mitgliedstaatlichen Ebene 
auf, sondern auch im Verhältnis des Unionsrechts zum nationalen Recht. 
Dies liegt darin begründet, dass das Unionsrecht größtenteils vor den inner-
staatlichen Gerichten durchgesetzt wird, was gleichzeitig das Risiko mit sich 
bringt, dass mitgliedstaatliche Gerichtsentscheidungen in Rechtskraft er-
wachsen können, die sich in Widerspruch zum Unionsrecht setzen. Unter 
gleichzeitiger Würdigung des Bestrebens des Unionsrechts nach einheitlicher 
Wirkung sowie seines übergeordneten Rangverhältnisses, aber auch dem 
grundsätzlich absoluten Charakter der Rechtskraft müssen tragbare Lösungen 
gefunden werden, die beide Prinzipien bestmöglich miteinander in Einklang 
bringen. Im Kern sind Gerechtigkeit und Rechtssicherheit im Konfliktfall 
jeweils gegeneinander abzuwägen. Allerdings sind aufgrund der Involviert-
heit des Unionsrechts seine besonderen Merkmale und Charakterzüge in den 
Abwägungsprozess miteinzubeziehen.

B. Neueste Entwicklung in der Rechtsprechung des EuGH 
als Ausgangspunkt dieser Untersuchung

Der entscheidende Impuls für eine umfassende Untersuchung der Bedeu-
tung der Rechtskraft im Verhältnis zum Unionsrecht ging von der Rechtssa-
che Klausner Holz Niedersachsen4 aus. In dieser Entscheidung räumte der 
EuGH der Durchsetzung des Unionsrechts Vorrang gegenüber einem rechts-
kräftigen Urteil eines nationalen Gerichts ein. Damit fiel anscheinend ein 
weiteres Kernelement mitgliedstaatlicher Verfahrens- und Prozessordnungen 
dem unbedingten Wirkungsanspruch des Unionsrechts zum Opfer. Tatsäch-
lich beweist aber bereits ein flüchtiger Blick, dass von einer totalen Entwer-
tung des Rechtskraftprinzips durch das Unionsrecht nicht die Rede sein kann. 
Betrachtet man die differenzierte Rechtsprechung des EuGH zum Span-
nungsverhältnis zwischen Rechtskraft und praktischer Wirksamkeit des Uni-

4  EuGH Rs. C-505/14, Klausner Holz Niedersachsen, ECLI:EU:C:2015:742.
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onsrechts, wird nicht nur ersichtlich, dass die Rechtssache keinen Einzelfall 
darstellt, in dem der Konflikt zwischen beiden Grundsätzen aufgetreten ist, 
sondern auch, dass das Zurücktreten der Rechtskraft keinem schematischen 
Automatismus folgt. Vielmehr entsteht der Anschein, als würde der EuGH 
beide Interessen im Einzelfall abwägen und auch stellenweise der Rechts-
kraft, unter Zurücknahme des Vorranganspruchs des Unionsrechts, den Vor-
tritt gewähren.

Aufgrund der unterschiedlichen Entscheidungspraxis des EuGH bei der 
Kollision beider Grundsätze drängt sich die Frage auf, unter welchen Voraus-
setzungen der Rechtskraft und unter welchen Bedingungen dem Durchset-
zungsinteresse des Unionsrechts der Vorrang gebührt. Diese weitestgehend 
ungelöste Frage ist von besonderem Interesse und lässt Raum für eine umfas-
sende wissenschaftliche Untersuchung, zumal es sich bei dem Verhältnis des 
Unionsrechts zum Rechtskraftprinzip um ein Themengebiet handelt, das 
noch keinesfalls abschließend ausjudiziert ist, wie in jüngster Zeit vermehrt 
auftretende Entscheidungen des EuGH im Bereich dieses Spannungsverhält-
nisses dokumentieren.5

C. Zielsetzung und Fortgang der Untersuchung

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit besteht darin, die Bedeutung der 
Rechtskraft im Verhältnis zum Unionsrecht herauszustellen. Hierzu soll zu-
nächst die unionale Ebene betrachtet und die Rolle und Aufgabe der Rechts-
kraft im Unionsrecht verdeutlicht werden. Von besonderer Bedeutung ist da-
bei auch die Analyse der vorgesehenen Durchbrechungsmöglichkeiten der 
unionalen Rechtskraft, da sich aus dem Grad der tatsächlichen Unveränder-
barkeit Rückschlüsse auf den ihr im Unionsprozessrecht zugemessenen Stel-
lenwert ableiten lassen. 

Über die Unionsebene hinaus soll das in jüngster Zeit vermehrt auftretende 
und evident werdende Spannungsverhältnis des Unionsrechts zu innerstaatli-
chen Rechtskraftprinzipien untersucht und die angebotenen Möglichkeiten 
seiner Auflösung beleuchtet werden. Vom Gedanken der praktischen Wirk-
samkeit geleitet, gibt sich das Unionsrecht bekanntlich nicht mit seiner reinen 
Existenz in der Theorie zufrieden, sondern zielt auf optimale und einheitliche 
Wirkung in der Praxis des gesamten unionalen Rechtsraums. Um diesem 
Bestreben gerecht zu werden, scheut das Unionsrecht nicht davor zurück, im 
Einzelfall das seiner praktischen Durchsetzung entgegenstehende nationale 
Recht zu verdrängen. Im Zuge dessen wird augenscheinlich auch keine abso-

5  Vgl. etwa aus neuester Zeit EuGH Rs. C-234/17, XC/Generalprokuratur, 
ECLI:EU:C:2018:853.




